
V. Verwirklichung von Maßnahmen der strafrechtl. Verantwortlichkeit 1.1

(3) Die Dauer der Aufenthaltsbeschränkung 
beginnt mit dem Tag der Entlassung aus 
dem Strafvollzug.
(4) Die Entlassung aus der Strafvollzugs
einrichtung oder dem Jugendhaus hat in 
den neuen Aufenthaltsort des Verurteilten, 
der dem Leiter der Strafvollzugseinrich
tung oder des Jugendhauses durch den für 
die Hauptwohnung des Verurteilten zu
ständigen Rat des Kreises mitgeteilt wurde, 
zu erfolgen.

§28
(1) Bei der Verwirklichung der Aufent
haltsbeschränkung hat der Rat des Kreises 
dafür Sorge zu tragen, daß dem Verurteil
ten in einem anderen Ort Wohnraum und 
Arbeit nachgewiesen werden. Dabei sind 
die Vorschläge des Verurteilten, soweit sie 
den Interessen der Wiedereingliederung in 
das gesellschaftliche Leben entsprechen, zu 
berücksichtigen.
(2) Bei jugendlichen Verurteilten ist die 
ordnungsgemäße Unterbringung und Er
ziehung an dem neuen Aufenthaltsort in 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Re
ferat Jugendhilfe zu gewährleisten und 
die weitere Berufsausbildung zu sichern.
(3) Die Zuweisung des neuen Aufenthalts
ortes für den Verurteilten hat in der Regel 
innerhalb des gleichen Bezirkes zu erfol
gen. In den Fällen, in denen es der Um
fang der Aufenthaltsbeschränkung oder 
das Interesse des Verurteilten gebieten, hat 
der für die Verwirklichung der Aufent
haltsbeschränkung zuständige Rat des 
Kreises dem Rat seines Bezirkes die Un
terbringung des Verurteilten in einem an
deren Bezirk unter eingehender Darlegung 
der hierfür maßgeblichen Gründe vorzu
schlagen. Stimmt der Rat des Bezirkes 
diesem Vorschlag zu, hat er den Rat eines 
anderen Bezirkes um Aufnahme des Ver
urteilten zu ersuchen. Der ersuchte Rat 
des Bezirkes entscheidet, in welchem Kreis 
seines Bezirkes der Verurteilte aufzuneh
men ist.
(4) Der um die Aufnahme des Verurteilten 
ersuchte Rat des Kreises hat in Zusam
menarbeit mit den zuständigen Fachorga
nen und dem Rat der Stadt oder der Ge
meinde, in die der Verurteilte eingewiesen 
werden soll, dessen arbeite- und wohnungs
mäßige Unterbringung zu gewährleisten. 
Dem Verurteilten ist die für seine gesell
schaftliche Eingliederung notwendige Un

terstützung zu gewähren. Will seine Fami
lie ihm an seinen neuen Aufenhaltsort fol
gen, hat der für diesen Ort zuständige Rat 
des Kreises die hierfür notwendigen Vor
aussetzungen zu schaffen.
(5) Der für die Hauptwohnung des Ver
urteilten zuständige Rat des Kreises, Ab
teilung Innere Angelegenheiten, ist inner
halb von 2 Wochen nach Eingang des Auf
nahmeersuchens über den neuen Aufent
haltsort des Verurteilten und die zu seiner 
arbeite- und wohnungsmäßigen Unterbrin
gung getroffenen Maßnahmen zu informie
ren.
(6) Wurde die Aufenthaltsbeschränkung 
zusätzlich zu einer Verurteilung auf Be
währung aiisgesprochen, ist der Verurteilte 
mit der Zuweisung des neuen Aufenthalts
ortes durch den Rat des Kreises, Abteilung 
Innere Angelegenheiten, aufzufordern, die 
Orte oder Gebiete, für die ihm der Aufent
halt untersagt ist, unverzüglich zu verlas
sen. Für die Vorbereitung und Durchfüh
rung des Umzuges soll eine angemessene 
Frist festgelegt werden.

§29
(1) Der Verurteilte hat die ihm durch die 
Verwirklichung der Aufenthaltsbeschrän
kung entstehenden Kosten zu tragen. In 
Ausnahmefällen, insbesondere bei schwie
rigen wirtschaftlichen Verhältnissen, kann 
der Rat des Kreises die Umzugskosten ver
auslagen. Über die Rückzahlung des ver
auslagten Betrages entscheidet der Rat des 
Kreises. Mit dem Verurteilten können über 
die Rückzahlung des Betrages Vereinba
rungen getroffen werden. Zahlt der Verur
teilte den Betrag nicht, kann im Verwal
tungswege vollstreckt werden.
(2) Für die Verwaltung des unbeweglichen 
Vermögens in dem Gebiet, für das dem 
Verurteilten der Aufenthalt untersagt 
wurde, hat der Verurteilte zu sorgen. Er
forderlichenfalls hat der Rat des Kreises, 
der Stadt oder der Gemeinde ihn dabei zu 
unterstützen.

§30
(1) Zur Regelung unaufschiebbarer persön
licher Angelegenheiten kann dem Verur
teilten eine kurze Unterbrechung der Auf
enthaltsbeschränkung gewährt werden, so
fern der Zweck dieser Maßnahme dadurch 
nicht gefährdet wird. Der für den Aufent
haltsort zuständige Rat des Kreises, Ab-
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